
Erläuterung zur QNO  Gültig ab 01.03.2010 

ERLÄUTERUNG ZUR QNO 

Für die Nominierung zu internationalen Turnieren gilt, unter strikter Wahrung der Interessen 
des DRBV, nachfolgende Vorgehensweise. 
 

A) WELT- UND EUROPAMEISTERSCHAFTEN 
 

Über die Nominierung entscheidet der jeweilige Bundestrainer (Einzelpaare) in Absprache 
mit dem Sportwart/Jugendwart oder Sportdirektor. Formationen werden vom Sportdirek-
tor in Absprache mit dem Formationsbeauftragten nominiert. 

 

B) WORLD-CUP 
 

1. Rock ’n’ Roll A-Klasse (Master), Schüler und Junioren (Youth  and Juniors) 
 

• Über die Auswahl und Nominierung entscheidet der jeweilige Bundestrainer in 
Absprache mit dem Sportwart/Jugendwart oder Sportdirektor  

 

2. Boogie-Woogie – alle Klassen Einzel 
 

• Es erfolgt keine Vorabnominierung durch die Bundestrainer  
• Paare, die tanzen wollen, melden sich bis 6 Wochen vor dem Turnier beim Bun-

destrainer an. Der Bundestrainer veranlasst in Absprache mit dem Sportdirektor 
die Nominierung  

• Nach Eingang der Anmeldungen wird dann nach den in der QNO beschriebenen 
Punkten zur Nominierung für internationale Turniere vorgegangen 

 

3. Formationen  
 

Sofern ein World-Cup für Formationen ausgeschrieben wird, erfolgt die Nominierung 
durch den Sportdirektor in Absprache mit dem Formationsbeauftragten   
 

C) EUROPE-CUP 
 

Rock ’n’ Roll B-Klasse 
 

• Paare, die tanzen wollen, melden sich bis 6 Wochen vor dem Turnier beim Sport-
direktor an 

• Über die Auswahl und Nominierung entscheidet der Sportdirektor  
 

D) NATIONALMANNSCHAFT 
 

Beim jeweiligen Turnier 
 

• gehören alle für den DRBV startenden Paare / Formationen der Nationalmann-
schaft an 

• liegt die Verantwortung für die Nationalmannschaft ausschließlich beim jeweili-
gen Bundestrainer  

• werden Mitglieder der Nationalmannschaft ausschließlich vom Bundestrainer be-
treut 

• verpflichten sich die Tänzerinnen und Tänzer zur Einhaltung der Vorgaben des 
DRBV 

 

Ist kein Bundestrainer benannt oder der Bundestrainer bei einem Turnier nicht anwe-
send, entscheidet der Sportdirektor in Abstimmung mit, sofern vorhanden, dem Bundes-
trainer über die verantwortliche Leitung der Nationalmannschaft.  


